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RS OGH 1971/10/18 9Os88/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1971

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Die Äußerung des Täters, er werde jemanden "bei seiner Braut unmöglich machen", stellt die Bedrohung mit einer

Verletzung an der Ehre dar.

Entscheidungstexte

9 Os 88/71
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